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Anlage 3.1 zum Wohn- und Betreuungsvertrag für die Eingliederungshilfe 

Entgelte für Lebensmittel, Verbrauchsgüter und Materialkosten im Bereich 

der Hauswirtschaft - Vollverpflegung 

Zwischen 

Diakonisches Werk Oldenburg Wohnheim Friedensplatz Brake gGmbH (Leistungserbringer) 

und 

Herrn / Frau 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Bewohnerin / Bewohner) 

  

 
Diakonisches Werk 
Oldenburg 
Suchthilfe 

  
Wohnheim Friedensplatz Brake 
 
Leitung 
Anja Schwiertz 

Friedensplatz 1-2 
26919 Brake 
Tel. (04401) 99 62-0 
Fax (04401) 99 62-19 
wohnheim.friedensplatz@diakonie-ol.de  
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Für Bewohnerinnen / Bewohner in der Vollverpflegung gelten folgende Regelungen: 

§ 1 Lebensmittelpauschale 

(1) Die Pauschale für die Warenwerte der bereit gestellten Lebensmittel für Frühstück, Mittages-

sen, Abendessen, Zwischenmahlzeiten, alkoholfreie Getränke gem. Anlage 2 beträgt monatlich 

197,73 €, bei tageweiser Abrechnung kalendertäglich 6,50 €.  

 (2) Für Bewohnerinnen / Bewohner, die einer kostenaufwendigen Ernährung bedürfen, erhöht 

sich die Pauschale in dem Umfang, wie ein Anspruch auf einen Mehrbedarf gem. § 30 Abs. 5 

SGB XII besteht. 

(3) Bei vorübergehender Abwesenheit von mehr als drei Tagen ermäßigt sich die Pauschale um 

den maßgeblichen Tagessatz. 

§ 2 Pauschale für Materialkosten der Hauswirtschaft 

(1) Die Pauschale für bereit gestellte Tisch- und Bettwäsche, Handtücher, Geschirr, Küchenausstat-

tung (ohne Haushaltsgroßgeräte), Reinigungsmittel, Hygieneartikel, Medien, Audio- und Fern-

sehgerät im Gemeinschaftsraum usw. beträgt monatlich 7,27€, bei tageweiser Abrechnung ka-

lendertäglich 0,24 €. 

§ 3 Anpassung der Pauschalen / Entgelte 

Für eine Erhöhung der Entgelte gemäß dieser Anlage gilt § 6 des Hauptteils des Vertrages. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ort/Datum    Bewohnerin / Bewohner 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ort/Datum    ggf. rechtliche/r Betreuer/in oder Bevollmächtigte/r 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ort/Datum    Leistungserbringer 


